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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
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Mitteilung des Senats vom 21. März 2017

Bebauungsplan 2473 für ein Gebiet im Stadtbremischen Überseehafengebiet Bre-
merhaven zwischen Schleusenstraße, Lohmannstraße und dem Kaiserhafen I

(Bearbeitungsstand: 29. April 2016)

Als Grundlage der städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete Gebiet
wird der Bebauungsplan 2473 (Bearbeitungsstand: 29. April 2016) vorgelegt.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und
Landwirtschaft hat hierzu am 23. Februar 2017 den als Anlage beigefügten Bericht
erstattet.

Diesem Bericht ist eine Anlage beigefügt, in der die eingegangenen datengeschütz-
ten  Stellungnahmen  einschließlich  der  hierzu  abgegebenen  Stellungnahmen  der
städtischen  Deputation  für  Umwelt,  Bau,  Verkehr,  Stadtentwicklung,  Energie  und
Landwirtschaft enthalten sind.*)

Der Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft wird der Stadtbürgerschaft hiermit vorgelegt.

Der Senat schließt sich dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau,
Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft einschließlich Anlage zum
Bericht an und bittet die Stadtbürgerschaft, den Bebauungsplan 2473 in Kenntnis
der eingegangenen Stellungnahmen zu beschließen.

Bericht  der  städtischen  Deputation  für  Umwelt,  Bau,  Verkehr,  Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft

Bebauungsplan 2473 für ein Gebiet im Stadtbremischen Überseehafengebiet Bre-
merhaven zwischen Schleusenstraße, Lohmannstraße und dem Kaiserhafen I

(Bearbeitungsstand: 29. April 2016)

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und
Landwirtschaft legt den Bebauungsplan 2473 (Bearbeitungsstand: 29. April 2016) und
die entsprechende Begründung vor.

A) Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

1. Planaufstellungsbeschluss

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft hat am 3. Dezember 2015 beschlossen, dass für
das Plangebiet ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll (Planaufstellungs-
beschluss). Dieser Beschluss ist am 14. Dezember 2015 öffentlich bekanntge-
macht worden.

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Zum Bebauungsplanentwurf 2473 ist am 23. September 2015 eine früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung in einer öffent-
lichen Einwohnerversammlung durchgeführt worden.

–––––––
*) Die Anlage zu dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-

lung, Energie und Landwirtschaft ist nur den Abgeordneten der Stadtbürgerschaft zugänglich.



— 2 —

Änderungen in den Planungszielen haben sich aufgrund der Einwohner-
versammlung nicht ergeben. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung wurden keine schriftlichen Stellungnahmen vorgebracht.

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Im Rahmen des Planverfahrens ist vom 14. September bis 28. September
2015 die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB durch-
geführt worden. Das Ergebnis dieser Beteiligung ist in die Planung einge-
flossen.

4. Gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange nach § 4a Abs. 2 BauGB und öffentliche Auslegung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Anhörung der
zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB sind für den Bebauungsplan 2473 gleichzeitig durchge-
führt worden (§ 4a Abs. 2 BauGB).

Die  städtische  Deputation  für  Umwelt,  Bau,  Verkehr,  Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft hat am 3. Dezember 2015 beschlossen, den
Entwurf zum Bebauungsplan 2473 mit Begründung öffentlich auszulegen.

Der Planentwurf mit Begründung hat vom 4. Januar 2016 bis 4. Februar
2016 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
öffentlich ausgelegen. Zugleich hat Gelegenheit bestanden, vom Entwurf
des Plans mit Begründung beim Magistrat der Stadt Bremerhaven – Stadt-
planungsamt  –  und  dem  Hansestadt  Bremischen  Hafenamt  Kenntnis  zu
nehmen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die öf-
fentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB unterrichtet worden.

5. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange und der öffentlichen Auslegung

5.1 Die Architektenkammer Bremen hat mit Schreiben vom 3. Februar 2016 Fol-
gendes mitgeteilt:

„Zu dem Bebauungsplan 2473 nehmen wir wie folgt Stellung:

Die vorgesehene Planung an diesem Standort lässt teilweise eine Bebau-
ung, die weit über die Hochhausgrenze hinausgeht, zu. Aus unserer Sicht
ist dies städtebaulich nicht passend. Die maximale Ausnutzung des Grund-
stücks sollte sich an § 34 BauGB orientieren.

Darüber hinausgehende Planungen sollten unbedingt ein großes Planungs-
gebiet umfassen. Außerdem sollte für dieses Vorhaben ein städtebaulicher
Ideenwettbewerb ausgelobt werden.

Insgesamt wird auch die unmittelbare Nachbarschaft zum vorhandenen
schützenswerten zweigeschossigen Bestandsgebäude als problematisch an-
gesehen.“

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

Die städtebauliche Konzeption für die Neubebauung wurde in einem städ-
tebaulichen Entwurfsprozess anhand von Modellstudien von der Planungs-
verwaltung Bremen und den Architekten des Investors sowie unter Beteili-
gung des Stadtplanungsamts Bremerhaven entwickelt. Dabei wurde in Mo-
dellen die Wirkung unterschiedlich großer Baukörper im städtebaulichen
Kontext der Bebauung am Neuen Hafen untersucht. Nach abschließender
Beratung in einem Gestaltungsgremium der Freien Hansestadt Bremen un-
ter dem Vorsitz der Senatsbaudirektorin wurden die drei Baufelder sowie
die differenzierten Höhen für die einzelnen Gebäude als städtebauliche Kon-
zeption für eine Neubebauung des Plangebiets bestimmt. Die Umsetzung
dieser städtebaulichen Konzeption wird planungsrechtlich mit dem Bebau-
ungsplan 2473 gesichert.
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Die festgesetzten Gebäudehöhen orientieren sich weitestgehend an den
festgesetzten Höhen des südlich angrenzenden Bebauungsplans 426. Eine
Bebauung, die diese Höhen überschreitet, ist nur ausnahmsweise im süd-
westlichen Baufeld möglich und abhängig von einer städtebaulichen Qua-
lifizierung.

Die Erweiterung des Plangebiets ist nicht erforderlich. Für die südlich der
Lohmannstraße liegenden Flächen wird die städtebauliche Entwicklung be-
reits durch den Bebauungsplan 426 der Stadt Bremerhaven aus dem Jahr
2010 geregelt. Für die nördlich des Plangebiets gelegenen Flächen ist ein
Bebauungsplan derzeit planerisch nicht erforderlich. § 34 BauGB ist aus-
reichend, um die städtebauliche Entwicklung hier zu leiten.

Für den Fall einer ausnahmsweisen Überschreitung der maximalen Ge-
bäudehöhe von 24 m im südöstlichen Baufeld wird vorausgesetzt, dass eine
städtebauliche Verträglichkeit dieser Bebauung nachgewiesen wird. Hierfür
ist ein Qualifizierungsverfahren notwendig, z. B. in Form eines Architekten-
wettbewerbs oder eines Gutachterverfahrens mit Architekten. Über den Ge-
nehmigungsvorbehalt durch die Baubehörde in Verbindung mit einem Wett-
bewerb/Gutachterverfahren können sowohl die städtebauliche Qualität des
Entwurfs als auch die Verträglichkeit des Hochhauses mit seiner baulichen
Umgebung gesichert werden.

Das Bestandsgebäude an der Ecke Lohmannstraße/Schleusenstraße soll er-
halten bleiben und wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplans ge-
sichert.

Im Rahmen der städtebaulichen Konzeption wurde das Gebäude berück-
sichtigt, indem im Sinne einer offenen Blockrandbebauung das Gebäude
freigestellt wurde. Die Neubauten halten ausreichend Abstand zu dem Ge-
bäude. Das Gebäude kann jedoch nicht Maßstab für zukünftige Bebauung
im Umfeld sein.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, der Stellungnahme aus den vor-
genannten Gründen nicht zu folgen.

5.2 Der NABU Bremerhaven-Wesermünde hat mit Schreiben vom 2. Februar
2016 Folgendes mitgeteilt:

„Hiermit gibt der NABU Bremerhaven-Wesermünde als ,Naturschutzver-
ein für Mensch und Natur’ nachfolgende Stellungnahme ab:

Die geplante Bebauung lehnen wir aus städtebaulichen und Artenschutz-
gründen ab.

Das Gründerzeitgebäude mit den dahinter liegenden Schuppen bildet ein
Ensemble und stellt so einen wesentlichen Beitrag zur historischen Hafen-
bebauung dar. Der geplante Bürokomplex von 35 m Höhe wäre hier ein
städtebauliches Monstrum. Vielmehr sollte es eine architektonische He-
rausforderung sein, die alten Gebäude zu sanieren und einen Neubau in
angemessenem Maß zu erstellen und in das alte Ensemble zu integrieren.
Andere Städte haben das Potenzial alter Bausubstanz schon lange erkannt,
nur Bremerhaven leider nicht: Das alte Backsteinkühlhaus, die Roggehal-
len, Gebäude der ehemaligen Schichauwerft sind in diesem Bereich schon
vor Jahren unter Protest der Bremerhavener Bevölkerung abgerissen wor-
den. Bremerhaven würde auch durch den Abriss der Gebäude ein Stück
seiner Identität durch die neue austauschbare Würfelarchitektur verlieren.
Das Gebäude des Restaurants Lloyds mit der Touristinformation gegenüber
dem Klimahaus zeigt, dass man Neu und Alt gut miteinander verbinden
kann. Auch dieser alte Backsteinbau sollte vor Jahren abgerissen werden.

Die vorhandene Grünfläche sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, da im
gesamten Gebiet eklatanter Grünflächenmangel herrscht.

Aus Artenschutzgründen sollten gerade alte Gebäude mit ihrer vielfältigen
Struktur erhalten bleiben, da sie Brut- und Lebensräume für Vögel (Mehl-
schwalben) und Fledermäuse (Breitflügelfledermaus vom NABU 2015 fest-
gestellt) darstellen. Insekten über dem Grasdeich dienen hier mit als Nah-
rung.
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Falls die Gebäude doch abgerissen werden, fordern wir eine rechtzeitige
und sorgfältige Untersuchung des gesamten Gebäudekomplexes durch ei-
nen Fledermausexperten, wie z. B. von Herrn Lothar Bach und unserer
NABU-Expertin Frau Bekil Nowotsch.

Fazit

Erhalt des Gründerzeitgebäudekomplexes, da die Architektur nicht ersetz-
bar ist. Bebauung in gemäßigter Form daneben. Erhalt der Grünflächen,
die eine Verbindung zu den alten Giebelschuppen bilden und die einen
kleinen Beitrag zu dem Grünmangel in diesem Gebiet leisten.“

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

Das Gründerzeitgebäude an der Ecke Lohmannstraße/ Schleusenstraße soll
erhalten bleiben. Für die dahinterliegenden Schuppen kann kein besonde-
rer Erhaltungsbedarf erkannt werden. Ein Ensemble im Sinne des Denk-
malschutzgesetzes liegt nicht vor. Die Schuppen sollen daher nicht erhalten
werden.

Bei der genannten Grünfläche handelt es sich um eine Scherrasenfläche
von etwa 5 m Breite und 40 m Länge. Auf dieser befinden sich kleinere
Bäume ohne Höhlungen, die aufgrund ihres geringen Stammumfangs nicht
unter die Baumschutzsatzung fallen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen
in einem gewerblich genutzten Umfeld ist lediglich ein Vorkommen verein-
zelter ubiquitärer Vogelarten zu erwarten. Ein Erhalt der Grünfläche ist vor
diesem Hintergrund nicht erforderlich.

Da das Vorkommen von Fledermäusen in den Gebäudebeständen des Plan-
gebiets nicht ausgeschlossen werden kann, wird im Bebauungsplan darauf
hingewiesen, dass drei bis vier Tage vor Abrissbeginn eines Gebäudes, eine
Kontrolle auf mögliche Fledermausvorkommen durchzuführen ist und bei
einem positiven Befund eine artenschutzrechtliche Befreiung bei der zu-
ständigen Naturschutzbehörde zu beantragen ist, die vor Abrissbeginn vor-
liegen muss.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, der Stellungnahme aus den vor-
genannten Gründen nicht zu folgen.

5.3 Einige Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Hinweise
vorgebracht, die zu Ergänzungen des Planentwurfs und der Begründung
geführt haben. Auf den Gliederungspunkt 7 dieses Berichts wird verwie-
sen.

Nach Klärung bestimmter Fragen haben die übrigen Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gegen die Planung keine Einwendungen.

6. Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Anlässlich der öffentlichen Auslegung ist eine Stellungnahme aus der Öf-
fentlichkeit eingegangen. Diese Stellungnahme sowie die dazu abgegebe-
nen Empfehlungen der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft sind in der Anlage zum Be-
richt der städtischen Deputation aufgeführt. Hierauf wird verwiesen.

7. Änderungen bzw. Ergänzungen des Planentwurfs und der Begründung nach
der öffentlichen Auslegung

Nach der öffentlichen Auslegung und der gleichzeitig durchgeführten Be-
hördenbeteiligung sind der Bebauungsplanentwurf und die Begründung
überarbeitet und ergänzt worden.

7.1 Änderungen bzw. Ergänzungen des Planentwurfs

Der Planentwurf ist insbesondere infolge von Hinweisen im Rahmen der
Behördenbeteiligung wie folgt geändert bzw. angepasst worden:

• Änderung der textlichen Festsetzung zur Zulässigkeit von Einzelhan-
del in „Einzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme von Betrieben des Ver-
sandhandels, sind unzulässig.“,
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• Änderung und Ergänzung der Bemaßung zur Lage der öffentlichen
Verkehrsfläche und des südöstlichen Baufelds,

• Aufnahme eines Hinweises auf die Bestimmungen des § 34 Abs. 4
Wasserstraßengesetz (WaStrG) in den Bebauungsplan,

• Anpassung des Hinweises auf artenschutzrechtliche Bestimmungen im
Hinblick auf Fledermausvorkommen,

• Korrektur der nachrichtlichen Übernahme zur Lage der Schutzzone
von 20 m ab der landseitigen Grenze der Hochwasserschutzanlage,

• Korrektur des Textes zur nachrichtlichen Übernahme in Bezug auf die
Hochwasserschutzanlage entsprechend der jüngsten Gesetzesände-
rung,

• Streichung der nachrichtlichen Übernahme der Bestimmungen der §§ 14
und 15 Luftverkehrsgesetz (LuftVG), da diese nicht betroffen werden.

Der beigefügte Planentwurf (Bearbeitungsstand: 29. April 2016) enthält die
vorgenannten Ergänzungen und Änderungen.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den vorgenannten Planänderungen
bzw. -ergänzungen zuzustimmen.

7.2 Änderungen bzw. Ergänzungen der Begründung

Aufgrund der vorgenannten Planänderungen bzw. -ergänzungen und wei-
terer Hinweise im Rahmen der Behördenbeteiligung wurde die Begrün-
dung entsprechend überarbeitet.

Außerdem wurden folgende Änderungen in der Begründung zum Bebau-
ungsplan aufgenommen:

• Aufnahme eines Hinweises, dass aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht für
Büroräume passive Schallschutzmaßnahmen empfohlen werden (C] 7.),

• Aufnahme eines Hinweises, dass auf Kabel in den angrenzenden Geh-
wegen außerhalb des Plangebiets sowie auf die Kabel, die in die auf
dem Flurstück 82/20 befindliche Garagenstation verlaufende Kabel
Rücksicht zu nehmen ist (C] 6.),

• Ergänzung von Aussagen zur Anbindung des Plangebiets an den öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) (C] 5.),

• Aufnahme eines Hinweises auf die Lage innerhalb des Achtungsab-
stands für Störfallanlagen (CT, Gefahrstoffumschlag) (C] 7.),

• Ergänzung der Begründung um eine Zusammenfassung des Ergeb-
nisses der historischen Recherche im Hinblick auf mögliche Altlasten
oder schädliche Bodenveränderungen und Ergänzung eines Hinwei-
ses zu Bodenbewegungen für das Plangebiet (C] 10.),

• Aufnahme eines Hinweises zur Beachtung der Übergaberegelungen
von Brücken- und Ingenieurbauwerken des Amts für Straßen und Ver-
kehr (ASV), Abteilung 5, im Fall der Neuerstellung von Bauwerken
oder der Betroffenheit angrenzender Bauwerke (C] 4.).

Die beigefügte Begründung (Bearbeitungsstand: 29. April 2016) enthält die
vorgenannten Ergänzungen und Änderungen.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, der geänderten bzw. ergänzten Be-
gründung (Bearbeitungsstand: 29. April 2016) zuzustimmen.

8. Zweite öffentliche Auslegung

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft hat am 9. Juni 2016 beschlossen, dass der Ent-
wurf des Bebauungsplans 2473 (Bearbeitungsstand: 29. April 2016) ein-
schließlich Begründung aufgrund der nach der ersten öffentlichen Ausle-
gung erfolgten Planänderungen gemäß § 4a Abs. 3 in Verbindung mit § 3
Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen ist (zweite öffentliche Ausle-
gung).
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Der Bebauungsplanentwurf 2473 (Bearbeitungsstand: 29. April 2016) hat in
der Zeit vom 12. Juli 2016 bis 12. August 2016 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr erneut öffentlich ausgelegen.
Gleichzeitig hat Gelegenheit bestanden, vom Entwurf des Plans mit Be-
gründung beim Magistrat der Stadt Bremerhaven – Stadtplanungsamt –
und dem Hansestadt Bremischen Hafenamt Kenntnis zu nehmen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die zweite
öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB unterrichtet worden.

9. Ergebnis der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung

9.1 Die Architektenkammer Bremen hat mit Schreiben vom 15. August 2016
Folgendes mitgeteilt:

„Bereits mit Datum vom 10. Dezember 2015 wurde uns der Entwurf zum
Bebauungsplan 2473 (Bearbeitungsstand: 6. November 2015) vorgelegt. Mit
Datum vom 3. Februar 2016 haben wir hierzu Stellung genommen. Es wur-
de uns nunmehr der Entwurf zum Bebauungsplan in unveränderter Form
wieder vorgelegt. An unseren weitreichenden Bedenken hat sich somit nichts
geändert und wir nehmen zu dem Bebauungsplan 2473 wie folgt Stellung:

Die vorgesehene Planung an diesem Standort lässt teilweise eine Bebau-
ung, die weit über die Hochhausgrenze hinausgeht, zu. Aus unserer Sicht
ist dies städtebaulich nicht passend. Die maximale Ausnutzung des Grund-
stücks sollte sich an § 34 BauGB orientieren.

Darüber hinausgehende Planungen sollten unbedingt ein großes Planungs-
gebiet umfassen. Außerdem sollte für dieses Vorhaben ein städtebaulicher
Ideenwettbewerb ausgelobt werden.

Insgesamt  wird  auch  die  unmittelbare  Nachbarschaft  zum  vorhandenen
schützenswerten zweigeschossigen Bestandsgebäude als sehr problema-
tisch angesehen.“

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

Die Stellungnahme der Architektenkammer ist inhaltlich gleich mit ihrer
Stellungnahme vom 3. Februar 2016. Auf Punkt 5.1 dieses Berichts wird
verwiesen.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, der Stellungnahme aus den unter
5.1 genannten Gründen nicht zu folgen.

9.2 Der NABU Bremerhaven-Wesermünde hat mit Schreiben vom 11. August
2016 Folgendes mitgeteilt:

„Der NABU Bremerhaven-Wesermünde begrüßt es, dass das historische
Gebäude nun doch erhalten bleibt. Da dieses Gebäude aufgrund seines
Baukörpers ideale Strukturen für Fledermäuse, Mehlschwalben und Haus-
sperlinge aufweist, sollte während der Bauphase auf eine gebäudeschonende
Arbeitsweise geachtet werden. Dies sollte in den Bebauungsplan mit auf-
genommen werden. Es wäre wünschenswert, wenn für Fledermäuse und
Mauersegler in dem Dachbereich gleich Kästen mit eingebaut würden. Dies
wurde von der GEWOBA bei Sanierungsarbeiten von Wohnhäusern in
Bremerhaven, Bürgerpark Süd, gerade erfolgreich durchgeführt.

Die Baracken und Gewerbehallen, die abgerissen werden sollen, sollten
schon jetzt auf Sommerquartiere und Wochenstuben von Fledermäusen un-
tersucht werden und ebenfalls direkt vor dem Abriss. Dies sollte unbedingt
von einem anerkannten Fledermausexperten gemacht werden. Wir bieten
hier unsere Unterstützung mit Frau Nowotsch an, die für den NABU tätig
ist.

Eine Eingrünung der Parkflächen und Gebäude sollte mit Sträuchern und
kleinkronigen Bäumen, wie z. B. Zierapfel, erfolgen. Die Pflanzstreifen soll-
ten eine Mindestbreite von 2,50 bis 3,00 m haben.
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Glasfassaden und Fenster sollten besonders zur Weser hin mit Netzstruktu-
ren gegen Vogelschlag gesichert werden.“

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

Baumaßnahmen sind am Gründerzeitgebäude Ecke Lohmannstraße/ Schleu-
senstraße gegenwärtig nicht vorgesehen. Das Erfordernis für einen Hin-
weis auf eine gebäudeschonende Arbeitsweise wird nicht erkannt. Das An-
bringen von Kästen und Nisthilfen obliegt dem Eigentümer. Eine Regelung
im Rahmen dieses Bebauungsplans ist nicht erforderlich.

Im Bebauungsplan wird bereits darauf hingewiesen, dass drei bis vier Tage
vor Abrissbeginn eines Gebäudes, eine Kontrolle auf mögliche Fledermaus-
vorkommen durchzuführen ist und bei einem positiven Befund eine arten-
schutzrechtliche Befreiung bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu be-
antragen ist, die vor Abrissbeginn vorliegen muss. Darüber hinausgehende
Regelungen im Rahmen dieses Bebauungsplans sind nicht erforderlich.

Zur Eingrünung des Grundstücks werden im Rahmen dieses Bebauungs-
plans keine Vorgaben gemacht, da es sich um Gewerbeflächen im Hafen-
gebiet handelt, bei denen eine hohe bauliche Ausnutzung angestrebt wird.

Die Empfehlung zur Sicherung der Glasfassaden gegen Vogelschlag wird
an den Grundstückseigentümer weitergegeben.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den Bebauungsplanentwurf aus den
vorgenannten Gründen unverändert zu lassen.

9.3 Die übrigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben
gegen die Planung keine Einwendungen.

10. Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Anlässlich der zweiten öffentlichen Auslegung ist keine Stellungnahme aus
der Öffentlichkeit eingegangen.

B) Beschluss

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft bittet den Senat und die Stadtbürgerschaft, den Bebauungs-
plan 2473 für ein Gebiet im Stadtbremischen Überseehafengebiet Bremerhaven
zwischen Schleusenstraße, Lohmannstraße und dem Kaiserhafen I (Bearbeitungs-
stand: 29. April 2016) in Kenntnis der eingegangenen Stellungnahmen und ih-
rer empfohlenen Behandlung zu beschließen.

Dr. Joachim Lohse Jürgen Pohlmann

(Senator) (Vorsitzender)

Begründung zum Bebauungsplan 2473 für ein Gebiet im Stadtbremischen Über-
seehafengebiet Bremerhaven zwischen Schleusenstraße, Lohmannstraße und dem
Kaiserhafen I

(Bearbeitungsstand: 29. April 2016)

A) Plangebiet

Das Plangebiet ist rd. 4 700 m² groß und liegt am südlichen Rand des Stadt-
bremischen Überseehafengebiets in Bremerhaven. Es umfasst die Flurstücke
82/19, 82/20, 82/38, 82/41 sowie Teile des Flurstücks 82/42 (Gemarkung Über-
seehafen, Flur 25).

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

• im Osten durch den Kaiserhafen I und das Flurstück 82/26,

• im Süden durch die Schleusenstraße,

• im Westen durch die Lohmannstraße,

• im Norden durch das Flurstück 82/22.
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Abbildung 1: Übersichtsplan, Plangebiet Bebauungsplan 2473
(Quelle: GeoInformation Bremen)

B) Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplans

1. Entwicklung und Zustand

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ende des Stadtbremischen Über-
seehafengebiets, nördlich an den Neuen Hafen der Stadt Bremerhaven an-
grenzend. Es ist durch kleingewerbliche, zum Teil hafenbezogene Nut-
zungen geprägt. Aufgrund der geringen Grundstückstiefen finden klassi-
sche Hafenaktivitäten im Sinne des Ladungsumschlags hier jedoch nicht
statt. Für die Hafenentwicklung ist das Plangebiet daher, insbesondere in
Bezug auf die Kernsegmente des Hafenumschlags, von nachrangiger Be-
deutung.

Im südwestlichen Teil des Plangebiets steht ein zweigeschossiges Gebäude
aus der Gründerzeit des beginnenden 20. Jahrhunderts. Im Übrigen ist das
Plangebiet mit verschiedenen eingeschossigen Gewerbebauten, Hallen, Ba-
racken und Garagen bebaut. Die Freiflächen sind, abgesehen von einem
parallel zur Kajenstraße verlaufenden Grünstreifen, versiegelt und dienen
als Lagerflächen, Stellplätze und Zufahrten. Im Osten grenzt das Plangebiet
an die Kajenanlage des Kaiserhafens I. Die dortige Kajenanlage wird noch
zum Anlegen von Schiffen genutzt.

Die Umgebung des Plangebiets ist durch Hafennutzungen und hafen-
bezogenes Gewerbe geprägt. Östlich des Plangebiets, jenseits des Hafen-
beckens  Kaiserhafen I, befinden sich Werftnutzungen mit Stahl- und Schiff-
bauaktivitäten. Südlich des Plangebiets, entlang des Neuen Hafens, hat in
den vergangenen Jahren eine umfassende städtebauliche Entwicklung zum
maritimen Tourismuszentrum, den sogenannten Havenwelten, stattgefun-
den, die auch die Stadtsilhouette Bremerhavens verändert hat. Neuer do-
minierender Hochpunkt ist hier das Atlantic Hotel Sail City mit einer Höhe
von 86 m (einschließlich Spitze 147 m) und 23 Etagen aus dem Jahr 2008.
Eine weitere Landmarke ist der Alte Leuchtturm (Simon-Loschen-Turm) mit
einer Höhe von rd. 40 m. Die weitere Bebauungsstruktur wird durch bis zu
achtgeschossige Neubauten bestimmt.

2. Geltendes Planungsrecht

Der Flächennutzungsplan der Stadtgemeinde Bremen stellt für das Plan-
gebiet Sondergebiet Hafen dar. Mit der Festsetzung eines Gewerbegebiets
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auf weniger als 0,5 ha kann der Bebauungsplan aus dieser Darstellung ent-
wickelt werden. Aufgrund der geringen Größe des Plangebiets, die unter-
halb der relevanten Flächengröße einer Darstellung im Flächennutzungs-
plan liegt sowie aufgrund nicht zu erwartender Nutzungskonflikte zwischen
dem Gewerbegebiet und der Hafennutzung wird außerdem von einer An-
passung oder auch Berichtigung des Flächennutzungsplans abgesehen.

Für das Plangebiet besteht bislang kein Planrecht. Bauvorhaben sind der-
zeit nach § 34 BauGB zu beurteilen.

Südlich  der  Schleusenstraße  liegt  der  Geltungsbereich  des  Bebauungs-
plans 426 der Stadt Bremerhaven, der als Art der baulichen Nutzung Misch-
gebiete festsetzt.

3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplans

Durch die Lage zwischen klassischer Hafennutzung im Norden und den
südlich angrenzenden Mischgebieten und Havenwelten bildet das Plan-
gebiet einen städtebaulichen Übergang, dem die Planung durch eine ad-
äquate Nutzungsstruktur sowie auch städtebauliche Gestaltung Rechnung
tragen soll. Dabei sind die Leitlinien des Hafenkonzepts 2020/2025 für Bre-
men/Bremerhaven zu berücksichtigen. Dies benennt für den südlichen Be-
reich des Überseehafens neue Perspektiven für alternative Nutzungsformen
wie Tourismus und Dienstleistungen, um so das Gebiet enger mit den Ha-
venwelten und der Bremerhavener Innenstadt zu verknüpfen (vergleiche
Hafenkonzept 2020/2025 Bremen/Bremerhaven, Seite 53 bis 55). Durch den
Bau eines hafenorientierten Dienstleistungs- und Bürokomplexes im Plan-
gebiet kann die Attraktivität des Seehafens Bremerhaven weiter erhöht
werden, da Büroflächen mit Hafenbezug am Standort bislang kaum vor-
handen sind. So sollen in dem Plangebiet an der Lohmannstraße/Schleusen-
straße hochwertige Büroflächen in Verbindung mit gewerblichen Nutzungs-
einheiten im Erdgeschoss entstehen. Vorgesehen ist hierfür die Errichtung
von zwei mehrgeschossigen Neubauten sowie die Erhaltung des ortsbild-
prägenden Gründerzeitgebäudes. Mit dem Abriss der alten Gewerbehallen
und Baracken und den beiden Neubauten erfolgt im Plangebiet eine städ-
tebauliche Aufwertung, die die positive städtebauliche Entwicklung der ver-
gangenen Jahre am Neuen Hafen fortsetzen soll.

Die  Konzeption  für  die  Neubebauung  wurde  in  einem  städtebaulichen
Entwurfsprozess anhand von Modellstudien von der Planungsverwaltung
Bremen und den Architekten des Investors sowie unter Beteiligung des
Stadtplanungsamtes Bremerhaven entwickelt. In den Modellen wurde die
Wirkung unterschiedlich großer Baukörper im städtebaulichen Kontext der
Bebauung am Neuen Hafen untersucht. Nach abschließender Beratung in
einem Gestaltungsgremium der Freien Hansestadt Bremen unter dem Vor-
sitz der Senatsbaudirektorin wurden drei Baufelder sowie differenzierte Hö-
hen für die einzelnen Gebäude als städtebauliche Konzeption für eine Neu-
bebauung des Plangebiets bestimmt. Dabei sind die Baufelder für die beiden
Neubauten mit ihrer schmalen Seite zur Weser ausgerichtet, sodass die
Bebauungsstruktur durchlässig ist. Sie haben eine Breite von knapp 15 m
bzw. 19 m. Die bestehenden Blickbeziehungen aus den Wohngebäuden
der östlich verlaufenden Bürgermeister-Smidt-Straße auf die Weser können
damit erhalten werden. Die Baufelder sind durch Baukörperfestsetzungen
ebenso wie die Beschränkung der Gebäudehöhen in dem Bebauungsplan
festgesetzt worden, sodass die Umsetzung der städtebaulichen Konzeption
planungsrechtlich mit dem Bebauungsplan 2473 gesichert wird.

Die Aufstellung des Bebauungsplans kann im Verfahren nach § 13a BauGB
(„Bebauungspläne der Innenentwicklung“) erfolgen. Die Voraussetzungen
hierfür sind gegeben, da es sich um die Umnutzung einer bereits baulich in
Anspruch genommenen Fläche im Innenbereich handelt und die zukünfti-
ge Bebauung auf einer Grundfläche von weniger als 20 000 m² realisiert
werden soll. Durch den Bebauungsplan wird auch nicht die Zulässigkeit
von Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach der Anlage 1
zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) bzw. nach Landesgesetz
unterliegen, begründet bzw. vorbereitet. Es bestehen auch keine Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genann-
ten Schutzgüter.
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C) Planinhalt

1. Art der baulichen Nutzung

Im Bebauungsplan wird ein Gewerbegebiet gemäß § 8 Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) festgesetzt, da dies den bestehenden Nutzungen ent-
spricht, wie auch dem Ziel ein Angebot für Büro- und Dienstleistungsflächen
zu schaffen. Um an dieser besonderen städtebaulichen Lage nördlich des
Neuen Hafens unerwünschten Entwicklungen vorzubeugen, sind einzelne
Nutzungen eines Gewerbegebiets nur ausnahmsweise zulässig bzw. auch
ganz ausgeschlossen. So sind Tankstellen nur ausnahmsweise zulässig, wenn
sie einem dort ansässigen Gewerbebetrieb zugeordnet und deutlich unter-
geordnet sind (Betriebstankstelle). Die Festsetzung erfolgt vor dem Hinter-
grund, dass zum einen in dem Plangebiet, in Ergänzung der Bebauung am
Neuen Hafen, hochwertige Büronutzungen angesiedelt werden sollen und
zum anderen, dass in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet in der Barkhausen-
straße zwei Tankstellen bestehen.

Anlagen für sportliche Zwecke können ebenfalls nur ausnahmsweise zuge-
lassen werden, wenn sie als Nutzung in die Baukörper integriert werden.
Mit der Ausnahmeregelung soll verhindert werden, dass in dem relativ klei-
nen Gewerbegebiet Sportanlagen, die in der Regel über großflächige Plät-
ze oder Hallen verfügen, errichtet werden. Solche Anlagen würden der Ziel-
setzung, Büro- und Dienstleistungsbetriebe anzusiedeln, entgegenstehen.

Vergnügungsstätten sind im Plangebiet unzulässig, da sie zu Trading-down-
Effekten führen können, die sich nachteilig auf die angestrebte Entwick-
lung eines hochwertigen Büro- und Dienstleistungsstandorts sowie auch
auf die Umgebung des Neuen Hafens auswirken können. Der Ausschluss
von Vergnügungsstätten im Plangebiet ist zulässig, da in weiten Teilen des
Stadtbremischen  Überseehafengebiets  Vergnügungsstätten  nicht  ausge-
schlossen sind. Auch die Stadt Bremerhaven verfügt in der näheren Umge-
bung über Bereiche, in denen Vergnügungsstätten errichtet werden kön-
nen, wie z. B. entlang der Bürgermeister-Smidt-Straße.

Einzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme von Betrieben des Versandhandels,
sind unzulässig, da im Plangebiet hochwertige Büro- und Dienstleistungs-
flächen geschaffen werden sollen. Durch eine Einzelhandelsnutzung an die-
sem Standort würde außerdem eine zentrenschädigende Wirkung für die
zentralen Versorgungsbereiche Innenstadt und Hafenstraße der Stadt Bre-
merhaven erwartet.

2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ),
die Gebäudehöhe (GH) und in einem Baufeld zusätzlich durch die maxi-
male Anzahl der zulässigen Vollgeschosse begrenzt.

Die GRZ gibt an, wieviel m2 Grundfläche je m2 Grundstücksfläche bebaut
werden dürfen. Es wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt, mit der den Nutzern
auch zukünftig die Möglichkeit einer für gewerbliche Zwecke erforderli-
chen Grundstücksüberbauung eingeräumt wird. Die GRZ 0,8 liegt inner-
halb  der  Obergrenzen  des  Maßes  der  baulichen  Nutzung  gemäß  §  17
BauNVO für Gewerbegebiete. Durch die textliche Festsetzung Nr. 3 wird
ermöglicht, dass für Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen
einschließlich Lagerplätze die Grundflächenzahl bis zu 1,0 überschritten
werden kann. Bereits heute ist das Plangebiet nahezu vollständig versie-
gelt, sodass durch diese Festsetzung keine negativen Auswirkungen zu er-
warten sind. Öffentlich nutzbare Freiräume, die durch die zukünftigen Nut-
zer aufgesucht werden können, sind in der direkten Umgebung des Plan-
gebiets am Deich und am Neuen Hafen vorhanden.

Die Gebäudehöhen in den drei Baufeldern werden – entsprechend der städ-
tebaulichen Konzeption – unterschiedlich festgesetzt. Die Gebäudehöhe im
Baufeld des Bestandsgebäudes im Südwesten entspricht mit 15 m etwa der
bestehenden Höhe. Diese soll auch zukünftig hierauf beschränkt bleiben.
Im nördlichen Baufeld wird die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 18 m
festgesetzt. Zusätzlich wird hier die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse
auf vier Vollgeschosse beschränkt. Die Höhenentwicklung in diesem Bau-
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feld nimmt somit ebenfalls Bezug auf die Gebäudehöhen der jüngeren Be-
bauung am Neuen Hafen (Ostseite), gleichzeitig wird durch die Begren-
zung auf 18 m Gebäudehöhe auch ein Übergang zur niedrigeren Bebau-
ung nördlich des Plangebiets geschaffen.

Im südöstlichen Baufeld wird eine Gebäudehöhe von 18 bis 24 m festge-
setzt. Dies bedeutet, dass hier ein Gebäude mit einer Mindesthöhe von 18 m
und einer maximalen Höhe von 24 m zulässig ist. Damit soll gewährleistet
werden, dass an dieser Stelle ein Gebäude entsteht, das baulich die jüngere
Bebauung am Neuen Hafen fortsetzt und am Ende des Neuen Hafens ei-
nen Schlusspunkt setzt. Die Höhe von bis zu 24 m leitet sich aus der geplan-
ten und teilweise bereits errichteten Bebauung südlich des Plangebiets
entlang der Lohmannstraße her.

Die textliche Festsetzung Nr. 5 setzt hierzu ergänzend fest, dass in diesem
Baufeld ausnahmsweise auch eine maximale Gebäudehöhe von 35 m zu-
gelassen werden kann. Mit einem bis zu 35 m hohen Gebäude besteht die
Möglichkeit, an dieser prägnanten Stelle zwischen den touristisch gepräg-
ten Havenwelten im Süden und den Hafennutzungen im Norden eine neue
Landmarke zu entwickeln, die Teil der Stadtsilhouette Bremerhavens wird.
Eine bis zu 35 m hohe Bebauung soll allerdings nur zugelassen werden,
wenn nachgewiesen wird, dass diese Bebauung städtebaulich verträglich
ist. Hierfür ist ein Qualifizierungsverfahren notwendig, z. B. in Form eines
Architektenwettbewerbs oder eines Gutachterverfahrens mit Architekten.
Über den Genehmigungsvorbehalt durch die Baubehörde in Verbindung
mit einem Wettbewerb/Gutachterverfahren können sowohl die städtebau-
liche Qualität des Entwurfs als auch die Verträglichkeit des Hochhauses mit
seiner baulichen Umgebung gesichert werden.

Der jeweilige Bezugspunkt für alle festgesetzten Höhen baulicher Anlagen
ist die Höhe der vor der jeweiligen Fassade liegenden öffentlichen Verkehrs-
fläche, gemessen an der Grundstücksgrenze in der Mittelachse der jeweili-
gen Fassade.

Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe durch tech-
nische Aufbauten, Anlagen zur Wärmegewinnung und zur Nutzung rege-
nerativer Energien ist um bis zu 1,5 m zulässig. Die Aufbauten und Anla-
gen müssen einen Abstand von 1,5 m zur Gebäudeaußenkante des obers-
ten Geschosses einhalten.

Die Volumenbegrenzung der Baukörper erfolgt über die Festsetzung der
maximal zulässigen Gebäudehöhen sowie durch die Baukörperfestsetzungen
mittels Baugrenzen. Eine Geschossflächenzahl (GFZ) und Baumassenzahl
(BMZ) werden nicht festgesetzt. Rechnerisch wird in dem Gewerbegebiet
die zulässige Obergrenze der BMZ gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO von 10,0
bei voller Ausnutzung der auch ausnahmsweise zulässigen Gebäudehöhen
nicht überschritten. Die Obergrenze der GFZ nach § 17 Abs. 1 BauNVO für
Gewerbegebiete von 2,4 wird in Bezug auf die allgemein zulässigen Ge-
bäudehöhen eingehalten. Mit der Errichtung eines ausnahmsweise zulässi-
gen Gebäudes im südwestlichen Baufeld mit einer Höhe von 35 m würde
allerdings die Obergrenze der zulässigen GFZ nach § 17 Abs. 1 BauNVO
von 2,4 um rd. 1 000 m² bzw. um rd. 0,23 überschritten werden. Diese Über-
schreitung wäre aufgrund der Zielsetzung einer höheren Nutzungs- und
somit auch Arbeitsplatzdichte für Büro- und Dienstleistungsnutzungen und
angesichts der benachbarten weitläufigen Freiflächen städtebaulich ver-
tretbar. Die Ausbildung eines 35 m hohen Gebäudes wäre Ergebnis eines
städtebaulichen Qualifizierungsverfahrens. Das Gebäude könnte als neue
Landmarke am Ende des Neuen Hafens den Übergang zum Überseehafen
markieren.

3. Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt,
die sich aus der städtebaulichen Konzeption einer Bebauung mit drei Ge-
bäuden ergeben. Somit entstehen drei Baufelder im Plangebiet. Im Norden
und  im  Südosten  des  Plangebiets  werden  zwei  Baufelder  für  die  beiden
neuen Baukörper festgesetzt.
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Beim Baufeld im Südwesten handelt es sich um das bestehende Gebäude
Schleusenstraße 1/Lohmannstraße 1a. Dessen nördliche Baugrenze wird
festgesetzt in Kenntnis der dortigen Grundstückssituation. Dem Gebäude
fehlt gegenüber der Garagenstation auf dem Flurstück 82/20 der notwendi-
ge Abstand gemäß § 6 Bremische Landesbauordnung (BremLBO). Die Ga-
ragenstation selbst löst keine Abstandsflächen aus und ist in den Abstands-
flächen zulässig.

Die Umsetzung des mit einer Baugrenze festgesetzten Ziels der städtebau-
lichen Planung an dieser Stelle ist möglich. Im Falle eines Neubaus kann
die überbaubare Grundstücksfläche bis zur Baugrenze eventuell nicht voll-
ständig ausgenutzt werden, es sei denn es werden entsprechende Baulas-
ten auf dem Flurstück 82/20 eingetragen. Eventuell erforderliche Maßnah-
men zur Sicherung des Brandschutzes sind zu prüfen.

Ebenerdige Garagen sind außerhalb der Baugrenzen unzulässig, da diese
städtebaulich nicht erwünscht sind. Tiefgaragen sind auch außerhalb der
Baugrenzen zulässig, da hierdurch keine negativen städtebaulichen Aus-
wirkungen zu erwarten sind. Die Tiefgaragen sind vollständig unterirdisch
anzulegen. Ein Überschreiten der Oberkante der Tiefgarage gegenüber der
angrenzenden Verkehrsfläche (Gehweg) ist unzulässig.

Da sich Teile der überbaubaren Grundstücksflächen in einem Abstand von
weniger als 20 m zur landseitigen Grenze einer Hochwasserschutzanlage
(Deich) befinden, wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung oder we-
sentliche Änderung von Anlagen jeder Art gemäß § 76 Abs. 2 Bremisches
Wassergesetz einer Befreiung durch die obere Wasserbehörde bedürfen.

4. Öffentliche Verkehrsflächen

Die im Plangebiet vorhandene Straße dient der Erschließung der nordöst-
lich gelegenen Kaje und der rückwärtigen Erschließung einzelner nördlich
gelegener Grundstücke. Die Straße liegt im Bereich des vorgesehenen süd-
östlichen Baukörpers und muss daher verlegt werden. Der neue Verlauf der
Neuen Kajenstraße ist am östlichen Rand des Plangebiets vorgesehen. Die
Breite der zu verlegenden Erschließungsstraße beträgt weiterhin 6,00 m.

Falls im Zuge der Baumaßnahme neue Bauwerke erstellt werden oder an-
grenzende betroffen sein sollten, sind die Begleitungs- und Übergaberege-
lungen von Brücken- und Ingenieurbauwerken des ASV, Abteilung 5, zu
beachten. Das ASV ist rechtzeitig zu informieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Pflanzung von Bäumen im Bereich
der  öffentlichen  Verkehrsflächen  die  einschlägigen  Normen  und  Richt-
linien sowie das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen zu beachten sind.

5. Verkehrliche Erschließung

Das Plangebiet ist bereits erschlossen. Die Zufahrt zum Plangebiet kann
sowohl über die Lohmannstraße und die Schleusenstraße als auch über die
zu verlegende Neue Kajenstraße erfolgen.

Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich der Haltestelle „Bremerhaven,
Schleusenstraße“. Damit ist eine Anbindung an das Bremerhavener Stadt-
verkehrsliniennetz gegeben.

6. Entwässerung, Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist bereits bebaut und soll weiterhin an die bestehenden
Ver- und Entsorgungsleitungen in der Schleusenstraße und in der Lohmann-
straße angeschlossen werden. Es findet eine Entwässerung im Trennsystem
statt. In der Schleusenstraßen und in der Lohmannstraße befinden sich öf-
fentliche Niederschlagswasserkanäle und eine öffentliche Schmutzwasser-
druckentwässerung.

Eine Versickerung des Regenwassers ist aufgrund des hoch anstehenden
Grundwassers nicht möglich (vergleiche auch Kapitel C] 10. „Boden“).

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich einzel-
ne Anlagen und Kabelkanäle von diversen Versorgungsträgern. Diese dür-
fen nicht überbaut werden und müssen jederzeit zugänglich sein. Im Fall
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der Bebauung des südöstlichen Baufelds ist eine Umlegung notwendig. Nach
Auskunft des Umweltbetriebs Bremen sind im Plangebiet außerdem zwei
Druckstationen für die Schmutzwasserentwässerung vorhanden, die durch
hanseWasser Bremen GmbH betrieben werden. Im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanungen muss überprüft werden, ob diese bei einer Neuerstellung
durch den Grundstückseigentümer nach dem Entwässerungsortsgesetz zu
betreiben sind.

Auch der in der zu überbauenden Straße befindliche Niederschlagswasser-
kanal muss in die neu geplante Straße verlegt werden. Im Rahmen der noch
zu erstellenden kanalbautechnischen Erschließungsvereinbarung mit dem
Umweltbetrieb Bremen ist eine Sicherung der Finanzierung vorzunehmen.
Die Kosten für die Planverdrängung der abwassertechnischen Anlagen sind
durch den Verursacher der Maßnahme zu tragen.

In den angrenzenden Gehwegen außerhalb des Plangebiets verlaufen u. a.
Kabel der bremenports GmbH & Co. KG. Sollten eventuell neue Auffahrten
entstehen, ist im Baugeschehen auf diese Kabel Rücksicht zu nehmen. Auf
dem Flurstück 82/20 befindet sich eine Garagenstation in die mehrere die-
ser Kabel (TK- und Signalkabel) verlaufen. Auf diese Kabel ist ebenfalls
Rücksicht zu nehmen.

7. Immissionsschutz

Die im Rahmen des benachbarten Bebauungsplans 426 „Barkhausenstraße/
Neuer Hafen“ der Seestadt Bremerhaven erstellte Schallimmissionsprognose
hat die Geräuschimmissionen durch das Gewerbe am Kaiserhafen I ermit-
telt/berechnet. Im Ergebnis gibt diese für das Plangebiet Immissionen durch
das angrenzende Gewerbe tags von bis zu 65 dB(A) und nachts von bis zu
50 dB(A) an. Diese liegen innerhalb der Orientierungswerte der DIN 18005
und der Immissionsrichtwerte der TA Lärm. Es werden daher weder Kon-
fliktpotenziale mit den verbleibenden Hafennutzungen nördlich und öst-
lich des Plangebiets noch mit dem südlich angrenzenden Mischgebiet er-
wartet. Durch die Festsetzung eines Gewerbegebiets wird die bestehende
Nutzung gesichert und bildet eine Pufferzone zwischen dem Hafenbetrieb
und dem Mischgebiet.

Es wird darauf hingewiesen, dass aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht in Büro-
räumen ein maximaler Innenraumpegel von 55 dB(A) gefordert wird. Bei
hohen Konzentrationserfordernissen sollte der Innenraumpegel sogar bei
35 bis 40 dB(A) liegen. Passive Schallschutzmaßnahmen und technische
Be- und Entlüftung werden daher aufgrund der Immissionen durch Gewer-
bebetriebe, auch innerhalb des Plangebiets, für die Errichtung von Büro-
räumen empfohlen.

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Achtungsabstands für Stör-
fallanlagen (Gefahrstoffumschlag im Containerterminal).

8. Örtliche Bauvorschriften (nach § 85 BremLBO)

Im Bebauungsplan werden örtliche Bauvorschriften festgesetzt, die dem
Schutz des Stadtbilds dienen und sich auf die Installation von Werbean-
lagen beziehen.

Aufgrund der Nähe zu touristischen Nutzungen und Wohnnutzungen am
Neuen Hafen und der Zielsetzung zur Schaffung eines hochwertigen Büro-
und Dienstleistungsstandortes ist eine stadträumlich verträgliche Regulie-
rung von Werbeanlagen notwendig. Es wird daher festgesetzt, dass ober-
halb einer Höhe von 15 m großflächige Werbeanlagen mit einer Fläche von
mehr als 2 m² nicht zulässig sind, da sie damit eine Fernwirkung auslösen
würden, die deutlich über das Plangebiet hinausgeht.

Außerdem wird festgesetzt, dass oberhalb der Gebäudekante Werbeanla-
gen unzulässig sind und sich freistehende Werbeanlagen der Bebauung
unterordnen müssen. Beide Festsetzungen werden getroffen, um die städte-
bauliche Wirkung von Werbeanlagen durch eine Unterordnung gegenüber
den Gebäuden zu begrenzen um das städtebauliche Erscheinungsbild des
Standorts und der benachbarten Bebauung am Neuen Hafen zu sichern.

Die Bestimmungen des § 34 Abs. 4 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)
sind zu beachten (siehe nachrichtliche Übernahmen).
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9. Klimaschutz

Um die Nutzung von Solarenergie zu begünstigen, wird im Bebauungsplan
festgesetzt, dass die tragende Konstruktion der Dächer des Hauptgebäudes
so auszubilden ist, dass die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Solar-
energie möglich ist.

10. Boden

Gemäß den Aussagen des Geologischen Dienstes für Bremen stehen im
Planbereich als jüngste geologische Schicht – unter etwaigen anthropoge-
nen Auffüllungen – etwa 20 m mächtige Schluffe und Tone an (bindige
holozäne Schichten), an deren Basis oder innerhalb der Schichten Torfe auf-
treten. Aufgrund dieser Weichschichten muss der Untergrund als „sehr stark
setzungsempfindlich“ eingestuft werden. Mittels Sondierungen sollte vor
einer Bebauung die wirkliche Mächtigkeit dieses Weichschichtenpakets er-
mittelt werden, um auf die Konsequenzen für eine Bebauung zu schließen.

Unter den Weichschichten stehen Mittel- und Grobsande der Weichsel- und
Saale-Kaltzeit an. Diese Wesersande bilden den oberen Grundwasserleiter.
Ihre Basis wird in Tiefen ab 25 m Normalnull (NN) (= tiefer als 29 m unter
Geländeoberfläche [GOF]) durch die Lauenburger Schichten gebildet. Ent-
sprechend der jahreszeitlichen Verhältnisse treten unterschiedliche Grund-
wasserstandshöhen auf. Stichtagsmessungen (2002) ergaben freie Grund-
wasserstände um ± 0 m NN. Das Grundwasser steht gespannt unter den
genannten Weichschichten an. Eine Versickerung von Oberflächenwasser
ist aus den beschriebenen hydrogeologischen Gründen nicht möglich.

Das  Grundwasser  ist  nach  DIN  4030  als  „betonangreifend“  einzustufen
(pH: 6,5 - 7; Gesamteisen: 1 - 15 mg/l; Chloride: 3 900 - 14 000 mg/l („Brack-
wasser“).

Die Anlage von geothermischen Installationen für die Gebäudebeheizung
und -kühlung ist hydrogeologisch vor Ort möglich.

11. Kampfmittel und Altlasten

Die Polizei Bremen, Kampfmittelräumdienst, weist darauf hin, dass im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans das Vorhandensein von Kampfmitteln
nicht auszuschließen ist. Vor der Erschließung von Flächen bzw. vor Beginn
von Baumaßnahmen muss daher eine Kampfmittelsuche in Zusammenar-
beit mit der zuständigen Stelle durchgeführt werden, um gegebenenfalls
eine Beseitigung der Kampfmittel sicherzustellen. Ein entsprechender Hin-
weis ist auf der Planzeichnung eingetragen.

Für das Plangebiet wurden eine historische Recherche und Bodenunter-
suchungen durchgeführt. Auf den nicht bebauten Flächen folgt unter einer
stellenweise vorhandenen Pflasterung eine künstliche Auffüllung aus kie-
sigen und schluffigen Sanden mit unterschiedlichen Anteilen an Bauschutt
und Schlackeresten. Die Mächtigkeit der Auffüllung liegt zwischen 0,5 und
1,4 m. Unterhalb der Auffüllung folgen gewachsene bindige Sedimente
(Klei).

Es haben sich keine Hinweise für eine Beeinträchtigung des Grundwassers
ergeben.

Gegen eine Festsetzung als Gewerbegebiet bestehen keine Vorbehalte.

Die auf den Grundstücken vorhandene künstliche Auffüllung zeigte stel-
lenweise Analysenwerte für einen oder mehrere Parameter im Bereich der
Z-2-Werte nach der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA). Im Fall von
Bodenbewegungen ist daher zu berücksichtigen, dass eine Verwertung von
Böden nur eingeschränkt möglich ist.

12. Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

Der Bebauungsplan enthält nachrichtliche Übernahmen, die sich auf wei-
tere Rechtsvorschriften beziehen.

Die Bestimmungen des Artenschutzrechts bleiben von den Festsetzungen
unberührt.

Die Errichtung oder wesentliche Änderung von Anlagen jeder Art in einer
Entfernung bis zu 20 m der landseitigen Grenze einer Hochwasserschutz-
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anlage bedürfen gemäß § 76 Abs. 2 Bremisches Wassergesetz vom 12. April
2011 (Brem.GBl. S. 262 – 2180-a-1), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 15. Dezember 2015 (Brem.GBl. S. 622), einer Befreiung durch
die obere Wasserbehörde. Die Lohmannstraße dient neben ihrer Eigenschaft
als öffentliche Straße auch als Deichverteidigungsweg und ist somit Be-
standteil der Hochwasserschutzanlage Lohmanndeich.

Gemäß § 34 Abs. 4 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) dürfen Anlagen
und ortsfeste Einrichtungen aller Art weder durch ihre Ausgestaltung noch
durch ihren Betrieb zur Verwechslung mit Schifffahrtszeichen Anlass ge-
ben, dessen Wirkung beeinträchtigen, dessen Betrieb behindern oder die
Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irreführen
oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen
ist unzulässig. Laut § 3 Abs. 1 Bremisches Hafengesetz ist diese Bundesre-
gelung auch im Hafengebiet anzuwenden. Aufgrund der Nähe der Bebau-
ung zum Hafengebiet und zur Bundeswasserstraße Weser sind sowohl die
Fassadengestaltung als auch die Beleuchtung und Werbeanlagen so zu ge-
stalten, dass diese Anforderungen erfüllt werden. Dies ist durch entspre-
chende  Bemessung  der  Lichtstärke  und  der  Ausrichtung  der  Lichtab-
strahlung zu gewährleisten. Dies gilt auch während der Bauzeit.

D) Umweltbelange

Wie unter B) 3. beschrieben, liegen die Voraussetzungen für die Aufstellung des
Bebauungsplans als Plan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB vor. In ei-
nem solchen Verfahren kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB
sowie  vom  Umweltbericht  nach  §  2a  BauGB  und  von  der  Angabe  nach  §  3
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar
sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung über die Berücksichtigung
von Umweltbelangen abgesehen werden. Es bestehen keine Anhaltspunkte für
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter.

Vor diesem Hintergrund wird auf die förmliche Umweltprüfung verzichtet. Gleich-
wohl werden die für das Vorhaben relevanten Umweltbelange ermittelt und
bewertet.

Das Plangebiet ist bereits hafenwirtschaftlich genutzt worden und nahezu voll-
ständig durch Pflasterungen versiegelt. Wenige kleinere Sträucher sind am west-
lichen Rand des Plangebiets sowie verstreut im weiteren Plangebiet vorhanden.
Entlang der durch das Plangebiet verlaufenden Straße stehen einzelne Birken.
Gewässer existieren im Plangebiet nicht.

Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und nach § 1 a
BauGB sowie die abwägungsrelevanten Umweltauswirkungen sind wie folgt
betrachtet und bewertet worden:

a) Artenschutzrechtliche Prüfung gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans ist zu prüfen, ob bei der
Verwirklichung  der  Festsetzungen  artenschutzrechtliche  Verbote  gemäß
§ 44 BNatSchG verletzt werden können. Im Rahmen der Artenschutzprü-
fung relevant sind dabei die streng geschützten Arten von gemeinschaftli-
chem Interesse (Anhang IV FFH-Richtlinie [Fauna-Flora-Habitat]) sowie die
europäischen Vogelarten.

Aufgrund der bereits bestehenden intensiven gewerblichen Nutzung des
Plangebiets mit einem hohen Versiegelungsgrad sowie aufgrund der an-
grenzenden Hafennutzungen ist mit dem Vorhandensein gefährdeter oder
geschützter  Tierarten  nicht  zu  rechnen.  In  den  sporadisch  im  Plangebiet
vorkommenden Strauchpflanzungen sowie in dem jüngeren Baumbestand
ist lediglich ein Vorkommen vereinzelter ubiquitärer Vogelarten zu erwar-
ten. Ältere Baumbestände sowie Baumhöhlen, die Fledermäusen als Quar-
tiere dienen können, bestehen im Plangebiet nicht. Um potenzielle Beein-
trächtigungen für Brutvögel zu vermeiden, dürfen die Gehölze gemäß § 39
Absatz 5 BNatSchG nur außerhalb der Vegetationsperiode in der Zeit vom
1. Oktober bis Ende Februar gefällt werden. Da das Vorkommen von Fle-
dermäusen in den Gebäudebeständen des Plangebiets nicht ausgeschlos-
sen werden kann, enthält der Bebauungsplan einen Hinweis, dass maximal
drei bis vier Tage vor Abrissbeginn eines Gebäudes, eine Kontrolle auf mög-
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liche Fledermausvorkommen durchzuführen ist. Bei einem positiven Be-
fund ist eine artenschutzrechtliche Befreiung bei der zuständigen Natur-
schutzbehörde zu beantragen, die vor Abrissbeginn vorliegen muss.

b) Weitere Umweltbelange

Die neuen Gebäude sollen auf einer Fläche errichtet werden, die bereits
bebaut und nahezu vollständig versiegelt ist. Für die umliegenden Hafen-
flächen und gemischt genutzten Flächen ist durch das Bauvorhaben von
keinen Beeinträchtigungen auszugehen. Der benachbarte Weserdeich als
Erholungs- und Freizeitfläche wird durch die Planung nicht berührt.

Durch die geplante Bebauung wird bereits versiegelter Boden erneut in
Anspruch genommen, abgesehen von einem etwa 5 m breiten und ca. 40 m
langen Grünstreifen im östlichen Teil des Plangebiets. Einfluss auf die Bo-
denfunktionen wird hierdurch nicht erwartet.

Aufgrund  des  hoch  anstehenden  Grundwassers  ist  eine  Versickerung  des
Niederschlagswassers nicht möglich. Die Grundwasserneubildungsrate ist
in diesem Bereich gering, sodass durch die Planung keine erheblichen Be-
einträchtigungen für das Schutzgut Wasser zu erwarten sind.

Das Plangebiet befindet sich in einem Siedlungsbereich, der durch Hafen-
und Gewerbenutzungen im Umfeld geprägt ist. Südlich liegen Flächen, für
die eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe vorgesehen ist und die
derzeit auf den unbebauten Flächen noch als Parkplatz genutzt werden.
Westlich des Plangebiets liegt die Weser. Eine Beeinträchtigung kleinkli-
matischer Verhältnisse oder bioklimatischer Wirkungsräume ist durch die
Neubebauung nicht zu erwarten.

Es befinden sich acht Bäume im östlichen Bereich des Geltungsbereichs.
Da die Bäume Stammumfänge von weniger als 120 cm haben, fallen sie
nicht unter die Baumschutzverordnung des Landes Bremen. Hochwertige
Biotopstrukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Das Landschafts- und Stadtbild wird durch die Weser und den Weserdeich
eine mehrgeschossige Bebauung im Süden des Plangebiets  sowie durch
nördlich angrenzende Gewerbehallen und Flachbauten geprägt. Das Er-
scheinungsbild des Plangebiets selbst wird derzeit durch ein Bürogebäude
aus der Gründerzeit und ansonsten durch Hallen und Baracken sowie ver-
siegelte Freiflächen bestimmt. Eine negative Beeinträchtigung des Stadt-
und Landschaftsbilds durch die neue Bebauung findet nicht statt, da die
Planung  die  Entwicklung  im  Süden  am  Neuen  Hafen  aufgreift  und  fort-
führt.

Kultur- und sonstige Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen.

Sonstige Umweltbelange werden durch die Planung nicht berührt. Wechsel-
wirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen sind nicht bekannt.

E) Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

Bei der Realisierung der Planung entstehen der Stadtgemeinde Bremen keine
Kosten.

Die Kosten für die Verlegung der Straße, einschließlich der darin verlau-
fenden Leitungen, die gegebenenfalls erforderliche Umlegung sonstiger An-
lagen und Kabelkanäle von Versorgungsträgern und/oder Kosten für eine
dingliche Absicherung werden durch den Eigentümer der Baufläche über-
nommen. Dies wurde im notariellen Kaufvertrag zwischen dem neuen Ei-
gentümer und der bremenports GmbH & Co. KG gesichert.

Wegen einer möglichen Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen,
dass Bremen Kosten entstehen könnten. Die dafür erforderlichen Mittel
werden – soweit Dritte nicht zur vollständigen Refinanzierung der Kosten
herangezogen werden können – entsprechend den zur Verfügung gestell-
ten Haushaltsmitteln in Anspruch genommen, über die die Stadtbürgerschaft
im Rahmen der Haushaltsaufstellung zu beschließen hat.
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2. Genderprüfung

Die Büro- und Gewerbenutzungen richten sich gleichermaßen an Frauen
und Männer. Durch das Vorhaben sind daher grundsätzlich keine geschlech-
terspezifischen Auswirkungen zu erwarten. Die Erhöhung der Arbeitsplatz-
dichte durch mehrere Bürogebäude führt zu einer Belebung des direkten
Umfelds und so auch zu einer Erhöhung der sozialen Kontrolle im öffentli-
chen Raum.
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